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Der Kranhaken hängt nicht immer genau
mittig über der Last. Die Last pendelt
dann beim An heben zur Seite. Es ist nicht
vorhersehbar, wohin die Last pendeln
wird. Deshalb ist die Umgebung der Last
ein Gefahrenbereich. Verhängnisvoll 
sind „Mausefallen“, die entstehen, wenn 
es keine Ausweichmöglichkeit für den 
Anschläger gibt (Bilder 18-1 bis 18-3).

„Mausefallen“ entstehen zwischen der
aufzuziehenden Last und Gebäude -
wänden, Säulen, Maschinen, gelagertem
Material, Rungen und Bordwänden 
auf Fahrzeugen sowie den Wänden von
Laderäumen in Schiffen.

18 Verlassen des Gefahrenbereiches

Bild 18-1: Zwischen zwei Bündeln … Bild 18-2: … steht man gefährlich!

Bild 18-3: Vorsicht! Falle!
So darf der Anschläger nicht stehen, wenn er Zeichen zum Anheben der Last gibt. 
Wenn der Kranhaken nicht mittig über der Last hängt, pendelt die Last beim Anheben. 
Sie drückt ihn an das hinter ihm gelagerte Material

FFaallsscchh!! FFaallsscchh!!



Bild 19-1: Beide Anschläger geben Zeichen – aber unterschiedliche.
In einem solchen Fall bewegt der Kranführer überhaupt nichts!

Bild 19-2: So verhalten sich die Anschläger richtig. Nur ein Anschläger, 
und zwar der vorher bestimmte und dem Kranführer benannte Anschläger, gibt Zeichen.
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Für eine gute Zusammen arbeit 
zwischen den Anschlägern genügt im 
Allgemeinen die Sprache. 

Zur Vermeidung von Missverständnissen
muss sie klar und deutlich sein. Einer 
aus der Gruppe der Anschläger wird als

Verantwortlicher bestimmt und dem 
Kranführer benannt.

Nur dieser Anschläger nimmt Verbindung
mit dem Kranführer auf.

58

Das Anschlagen und Transportieren von
Lasten ist im Allgemeinen eine Arbeit, 
die von mehreren Personen gemeinsam
durchgeführt wird.

In diesem Team bedarf es einer guten
Verstän digung. Wenn mehr als ein 

Anschläger für den Anschlagvorgang 
erforderlich ist, muss zunächst die 
Verständigung zwischen den Anschlägern
untereinander erfolgen (Bild19-1).

Erst danach erfolgt die Zeichengebung
für den Kranführer (Bild 19-2). 

19 Verständigung zwischen Kranführer 
und Anschläger

FFaallsscchh!! RRiicchhttiigg!!
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Nur er darf dem Kranführer Zeichen für
das Bewegen der Last geben, nachdem er
sich überzeugt hat, dass die Last sicher
angeschlagen ist und die Anschläger und
er den Gefahrenbereich verlassen haben.
Nur auf Zeichen dieses vorher benannten
An schlägers darf der Kranführer von Hand
angeschlagene Lasten bewegen.

Die Verständigung zwischen Anschläger
und Kranführer erfolgt im Allgemeinen
durch:
● Handzeichen,
● Sprache, wenn der Kranführer in unmit -

telbarer Nähe ist, z. B. bei flur gesteuer ten
oder drahtlos gesteuerten Kranen,

● Sprechfunk, sonstige akustische 
oder optische Zeichen, wie Trillerpfeife, 
Lichtsignale.

Zur Vermeidung von Missverständnissen,
die folgenschwer für Anschläger oder 
sonstige in der Nähe der Last befindliche
Personen werden können, sind die Ver-
ständigungszeichen vorher festzulegen.

Für das Zeichengeben von Hand haben
sich in der Praxis die in den Bildern 19-3
bis 19-5 zusammengestellten Zeichen 
bewährt. Abweichungen sind zulässig.
Wichtig ist, dass abweichende Zeichen
unmiss verständlich sind und vorher 
verabredet werden.

Anschläger und Führer von flur- oder 
drahtlos gesteuerten Kranen müssen aus
dem Gefahrenbereich herausgetreten sein,
bevor sie Zeichen geben oder den Kran
steuern. Niemals spontan Zeichen geben
oder steuern.

Zeichen
Benennung Bedeutung

Erklärung Bild vereinfachte
Darstellung

Achtung Hinweis auf Arm gestreckt mit nach
nachfolgende vorn gekehrter
Handzeichen Handfläche hochhalten

Halt Beenden eines Beide Arme seitwärts
Bewegungs- waagerecht ausstrecken
ablaufes

Anmerkung: 
Im Bedarfsfall kann das 
Zeichen auch einarmig 
gegeben werden

Zeichen
Benennung Bedeutung

Erklärung Bild vereinfachte
Darstellung

Halt – Gefahr Schnellst- Beide Arme seitwärts
mögliches waagerecht ausstrecken
Beenden eines und abwechselnd 
Bewegungs- anwinkeln und strecken
ablaufes

Anmerkung: 
Im Bedarfsfall kann das 
Zeichen auch einarmig 
gegeben werden

Langsam Verzögern und Rechten Arm waagerecht
langsames Fort- ausstrecken, Handfläche
setzen eines zeigt nach unten und
Bewegungs- wird langsam auf und ab
ablaufes bewegt

Orts- Markieren Mit beiden Händen auf
bestimmung eines Ziel- Zielpunkt zeigen

punktes für
eine Bewegung Anmerkung: 

Im Bedarfsfall kann das
Zeichen auch einarmig 
gegeben werden

Angabe des Anzeige einer Beide Handflächen
Abstandes Abstands- parallel dem Abstand
zum verringerung entsprechend halten
Haltepunkt

Anmerkung: 
Nach Erreichen des 
gewollten Abstandes ist 
das Handzeichen „Halt“
zu geben

Bild 19-3: Grundzeichen
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Zeichen
Benennung Bedeutung

Erklärung Bild vereinfachte
Darstellung

Auf Einleiten einer Mit nach oben zeigender
senkrechten Hand mit dem Arm
Aufwärts- Kreisbewegungen
bewegung ausführen

Ab Einleiten einer Mit nach unten zeigender
senkrechten Hand mit dem Arm
Abwärts- Kreisbewegungen
bewegung ausführen

Langsam auf Einleiten einer Unterarm waagerecht
langsamen mit nach oben
Aufwärts- gekehrter Handfläche
bewegung leicht auf und ab 

bewegen

Langsam ab Einleiten einer Unterarm waagerecht
langsamen mit nach unten
Abwärts- gekehrter Handfläche
bewegung leicht auf und ab

bewegen

Bild 19-5: Zeichen für waagerechten Bewegungsablauf

Zeichen
Benennung Bedeutung

Erklärung Bild vereinfachte
Darstellung

Abfahren Einleiten oder Arm hochgestreckt
Fortsetzen einer mit nach vorn gekehrter
Fahrbewegung Handfläche seitlich
gemäß einem hin und her bewegen
vorlaufenden
Richtungssignal

Richtungs- Einleiten einer Den der Bewegungs-
angabe Bewegung in richtung zugeordneten

eine bestimmte Arm anwinkeln und
Richtung seitlich hin und her

bewegen

Herkommen Einleiten einer Mit beiden Armen mit
Bewegung in zum Körper gerichteten
Richtung des Handflächen heranwinken
Einweisers

Anmerkung: 
Im Bedarfsfall kann das
Zeichen auch einarmig 
gegeben werden

Entfernen Einleiten einer Mit beiden Armen mit vom
Bewegung vom Körper weggerichteten
Einweiser weg Handflächen wegwinken

Anmerkung: 
Im Bedarfsfall kann das
Zeichen auch einarmig 
gegeben werden

Bild 19-4: Zeichen für senkrechten Bewegungsablauf
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drehen, darf man sich nie zwischen der
be wegten Last und festen Teilen auf-
halten. Denn auch in einer von Hand in 
Bewegung gebrachten Last steckt so 
viel Energie, dass die Last nicht auf der 
Stelle durch Körperkraft abgestoppt 
werden kann.

Beim Absetzen von Lasten ist darauf 
zu achten, dass die richtigen Unterlagen 
bereitliegen und die Handhabung 

so erfolgt, dass keine Quetsch gefähr -
dungen durch das Herabsetzen der Last
bestehen (Bilder 20-1 und 20-2). 

Rundes Material ist gegen Abrollen 
zu sichern. Der Faserlauf der Unterleg -
keile ist zu beachten. 

Beim Lagern in Hürden oder zwischen
Rungen darf nicht über deren Spitze 
hinaus abgesetzt werden (Bild 20-3).
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Der Anschläger darf das Zeichen zum 
Absenken der Last erst dann geben,
wenn alle Personen aus dem Gefahren -
bereich der Abladestelle heraus-
getreten sind. 

Immer wieder wurden Unfälle dadurch
ver   ursacht, dass Anschläger oder Führer
von flur- oder drahtlos gesteuerten 
Kranen von der nieder ge hen den Last 
erfasst und erdrückt worden sind, 

weil sie noch schnell ein Unterlegholz 
zurechtrücken oder andere Arbeiten auf
der Ablagefläche verrichten wollten.

Müssen Lasten während des Transportes
geführt oder im Kranhaken gedreht 
werden, so sind Leitseile oder Ziehhaken
zu verwenden.

Wird eine Last beim Absetzen von 
Hand in Bewegung gesetzt, um sie zu

20 Absetzen der Last nach dem Transport

Bild 20-1: Unterlagen dürfen so nicht angefasst werden. 
Es besteht die Möglichkeit der Fingerquetschung

Bild 20-3: Die Anschläger, die diese Last abgesetzt haben, haben nicht 
daran gedacht, dass das Material auch wieder mit dem Kran aufgenommen werden muss

Bild 20-2: So wird ein Unterlegholz richtig angefasst. Die Finger sind nicht gefährdet

FFaallsscchh!!

RRiicchhttiigg!! FFaallsscchh!!
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Ösen und Haken müssen zueinander 
passen (Bilder 22-1 und 22-2). 

Die Ösen müssen auf den Haken frei be-
weglich sein, sonst sind Reduziergehänge
zu verwenden. 

Lasthaken sind so einzusetzen, 
dass ein unbeabsichtigtes Aushängen 
verhindert ist. 

Dies gilt nur dann nicht, wenn wegen 
besonderer Unfall gefahren beim Ab-
setzen der Last, z. B. im Warm betrieb, 
ein Aus hängen ohne Mitwirken eines 
Anschlägers notwendig ist.

66

Beim Lagern sind die Verkehrswege frei -
zuhalten (Bild 21-1). Ein Mindestabstand
von 0,5 m zu bewegten gleisgebundenen
Fahrzeugen oder Kranen ist einzuhalten. 

Achten Sie darauf, dass Stapel höchstens
drei- bis viermal so hoch sind, wie sie
breit sind. Wenn möglich, sollen Einzel -
lasten im Verband gestapelt werden. 

Besondere Vorsicht und Umsicht ist 
erforderlich, wenn in Hürden oder 
zwischen hohen Stapeln gearbeitet 
werden muss. 

Ein zusätz licher Einweiser muss die 
Zusammenarbeit zwischen den Beteiligten
koordi nieren.

21 Lagern von Lasten 22 Vermeiden von Schäden an Anschlagmitteln

Bild 21-1: Vorbildliche Lagerung in Hürden

Bild 22-1: Öse ist für den Kranhaken 
zu klein. Sie wird aufgeweitet 
und verbogen. An dem Haken fehlt die 
Sicherheitsklappe

Bild 22-2: Haken ist in eine zu kleine 
Öse eingehängt. Haken und Öse werden 
ver bogen. Außerdem besteht die Gefahr
des unbeabsich tigten Aushängens

FFaallsscchh!! FFaallsscchh!!
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Nach § 3 Abs. 3 der Betriebssicherheits-
verordnung hat der Arbeitgeber Art, Um-
fang und Fristen erforderlicher Prüfungen
der Arbeitsmittel zu ermitteln.

Art, Umfang und Fristen der Prüfungen
sind bisherige bewährte Praxis und ent-
sprechen den Regeln der Technik.

Die BG-Regel „Betreiben von Arbeits-
mitteln“ (BGR 500), Kapitel 2.8 Ziffer 3.15
gibt hierzu weitere Hinweise.

Unabhängig von der regelmäßig erfor-
derlichen  Prüfung der Anschlagmittel
durch eine befähigte Person muss der
Anschläger vor dem jeweiligen Gebrauch
das Seil, die Kette oder das Hebeband
kontrollieren und sich davon überzeugen,
dass sein „Werkzeug“ in Ordnung ist.
Durch Einwir kung äußerer Gewalt oder
Überlastung seit der letzten regelmäßigen
Prüfung können Anschlagmittel inzwi-
schen so beschädigt worden sein, dass
ihre Weiter verwendung zum Bruch des
Seils oder der Kette und zum Absturz von
Lasten führen kann (Bild 23-1).

Die Kontrolle vor dem Gebrauch 
dient also dem persönlichen Schutz des 
Anschlägers.
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Zur Vermeidung von Schäden, welche 
die Anschlagmittel sofort unbrauchbar
machen, dürfen Seile, Ketten, 
Hebebänder und Rundschlingen

● nicht geknotet werden,
● nicht so um scharfe Kanten der Last

ge legt werden, dass Seile geknickt 
bleiben, Kettenglieder verbogen oder
Hebebänder bzw. Rundschlingen 
angeschnitten werden.

Eine scharfe Kante liegt dann vor, wenn
der Radius der Kante kleiner ist als der
Durchmesser des Anschlagmittels. 
Bei Seilen ist deshalb in vielen Fällen
Kantenschutz erforderlich (Bild 22-3).

Wenn man Ketten auswählt, die min-
destens eine Nenndicke dicker sind als
für die Tragfähigkeit erforderlich, sind 
sie quasi gepanzert: Verbiegungen der
Kettenglieder sind nicht zu befürchten.
Bei rauem Betrieb oder sehr scharfkanti-
gem Gut sind zwei Nenndicken dicker
noch besser geeignet und dauerhafter;
bei der Gefahr des An stoßens mit der
Kette an der scharfen Kante an andere

gelagerte scharfkantige Güter oder an
Bauteile sollte die Mindestdicke 16 mm
betragen.

Verdrehte Seile, Ketten oder 
Hebebänder sind vor der Belastung 
auszudrehen (Bild 22-4).

Falls Kettenverbindungsglieder im Ket ten -
strang vorhanden sind, dürfen sie beim
Hebevorgang nicht an der Ecke liegen.

Bild 22-3: Scharfe Kante, 
wenn der Kantenradius (r) kleiner als 
Durchmesser (d) des Seiles, der Kette oder
der Dicke des Hebebandes ist

Bild 22-4: Stark verdrehte Kette. 
Beim Anheben der Last wird die Kette so 
beschädigt, dass sie nicht mehr weiter 
verwendet werden darf

Bild 23-1: Der Kettenparallelhaken be-
an sprucht die Kette weit stärker als Verkür -
zungs klauen. Durch Überlastung ist ein 
einzelnes Kettenglied gebrochen und nicht
langgezogen. Deshalb genau hinsehen!

23 Verschleiß, Ablegereife 
sowie Kontrolle vor dem Gebrauch

Ablegereife von Anschlagmitteln

Die Ablegereife von Anschlagmitteln
hängt von ihrem Zustand ab. 

Bei der Prüfung durch die befähigte 
Per son und bei der Sichtkontrolle durch 
den Anschläger können Mängel 
erkannt werden.

FFaallsscchh!!



7170

Stahldrahtseile sind ablegereif bei
● Bruch einer Litze,

● Knicken (Bild 23-2),

● Quetschungen (Bild 23-3),

● Aufdoldungen,

● Kinken/Klanken (Bild 23-4),

● Rostschäden, z. B. Korrosionsnarben,

● starker Überhitzung,

● starker Abnutzung der Seilend -
verbindung, z. B. der Presshülse, 
des Spleißes,

● heraustretender oder beschädigter
Hanfseele,

● Anzahl sichtbarer Drahtbrüche 
nach Tabelle aus DIN 3088 
(Bilder 23-5 und 23-6):

Bild 23-4: Kinke/Klanke und Eindrückung einer Litze. Der Seilverbund ist zerstört: Ablegen!

Bild 23-2: Knick Bild 23-3: Quetschung

Bild 23-5: Ablegereife von Drahtseilen

Bild 23-6: Bei einem 14-mm-Litzenseil signalisieren 
sechs Drahtbrüche auf einer Länge von 6 x Seildurchmesser (d) = 84 mm die Ablegereife

Seilart Anzahl sichtbarer Drahtbrüche bei Ablegereife auf einer Länge von
3 d *) 6 d *) 30 d *)

Litzenseil
3 benachbarte

6 14
Drähte einer Litze

Kabelschlagseil
(siehe BGR 500, 10 15 40
Kap. 2.8, 3.15.4.1)

*) d = Seildurchmesser
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Hanf- und Chemiefaserseile sind 
ablegereif bei

● Bruch einer Litze (Bild 23-7), 

● mechanischen Beschädigungen,

● starkem Verschleiß oder 
Auflockerungen (Bild 23-8),

● Herausfallen von Fasermehl beim 
Auf drehen des Seiles,

● Einfluss von Feuchtigkeit oder 
aggressiven Medien, z. B. durch 
Säuren, Laugen,

● Garnbrüchen in größerer Zahl – 
mehr als 10 % der Gesamtgarnzahl,

● Verbrennen, Verschmoren oder
Versprö den durch Hitzeeinstrahlung
(Bild 23-9),

● Lockerung der Spleiße.

Bild 23-7: Zerstörung 
einer Litze

Bild 23-8: Durch Klanke 
zerstörter Litzenverbund

Bild 23-9: Wärmeeinfluss 
hat eine Litze zerstört

Bild 23-10: Kette mit verbogenem und eingekerbtem Kettenglied

Bild 23-11: Durch Überlastung 
steif gezogene Kette

Ketten sind ablegereif bei

● mechanischen Beschädigungen 
durch Quetschung, Einkerbung oder 
Rissbildung,

● Deformation durch 
Verbiegen, Verdrehen oder Eindrücken 
(Bild 23-10),

● Dehnung durch Überlastung: 
Wenn die ganze Kette oder ein ein -
zelnes Glied um 5 % oder mehr 
gelängt ist (Bilder 23-11 bis 23-13),

● Verschleiß: 
Abnahme der Gliedstärke an 
irgendeiner Stelle um mehr als 10 %.
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Hebebänder sind ablegereif bei

● Garnbrüchen bzw. Garneinschnitten 
im Gewebe von mehr als 
10 % des Gesamtquerschnittes 
(Bild 23-14),

● Beschädigung der tragenden Nähte,

● Verformung durch Wärmeeinfluss, 
z. B. durch Strahlung, Reibung, 
Berührung,

● Einfluss aggressiver Stoffe, 
wie Säuren, Laugen, Lösemittel.

Hebebänder aus Chemiefasern müssen
licht- und wärmestabilisiert sein. Diese
Forderung der Unfallverhütungs vor-
schrift ist Stand der Technik, sodass 
eine Vorschrift über das Ablegen auf-
grund der Alterung nicht mehr in
DIN EN 1492-1 „Hebebänder aus Chemie-
 fasern“ aufgenommen ist. 

Eisen- und Metallbetrieben wird wegen
des inneren Abriebs jedoch empfohlen,
Hebebänder und Rundschlingen spä -
testens sechs Jahre nach dem auf dem
Etikett angegebenen Herstelldatum 
abzulegen. 

Bei üblicher Benutzung ist ein Hebe-
band jedoch viel früher verschlissen und 
damit ablegereif.

Hebebänder, die selten oder nie benutzt
werden, z. B. für Großreparaturen oder
Bergungseinsätze, können auch ohne
Zeitbegrenzung einsatzbereit gehalten
werden.

Bild 23-12: Die Kette ist ablegereif, wenn 
ein oder mehrere Glieder außen um 
je 3 % gelängt sind. Dies entspricht einer 
inneren Längung von 5 %

Bild 23-13: Kette ist ablegereif, wenn die 
mittlere Glieddicke dm an einer Stelle 
um 10 % oder mehr abgenommen hat;

dm = > 0,9 d

L
0 

+
 3

 %

L
0

d
d 1

d2

d1 + d2
2

Bild 23-14: Durch scharfkantige Last eingeschnittenes Hebeband

Bild 23-15: Durch Schnitte beschädigte Ummantelung und Einlage einer Rundschlinge
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Rundschlingen sind ablegereif bei

● Verformung durch Wärmeeinfluss 
(Bilder 23-16 und 23-17), 
z. B. durch Strahlung, Reibung, 
Berührung,

● Beschädigung der Ummantelung 
und sichtbarer Beschädigung 
der Einlage (Bilder 23-15 und 23-18 
bis 23-19),

● Insbesondere Rundschlingen 
sind vor jedem Hub auf Anschnitte 
in Augen schein zu nehmen.

Morgens neue Rundschlingen 
haben bereits nachmittags zum 
Unfall geführt!

● Einfluss aggressiver Stoffe, 
wie Säuren, Laugen, Lösemittel.

Bild 23-17: Durch Reibung und Überlas -
tung verhärtete Stelle in der Rundschlinge. 
Der Längenausgleich innerhalb 
der Kardeele ist gestört. Ablegen!

Bild 23-16: Durch Wärmeeinfluss zerstörte Ummantelung Bild 23-18: Aufgeriebene Schutzhülle. 
Da auch die Einlage zerstört ist, ist keine Reparatur möglich

Bild 23-19: Die Einlage einer Rundschlinge besteht meist aus einer einzelnen Kardeele, 
die mindestens 11-mal umläuft. Wird diese nur einmal durchschnitten, ist der innere Verbund
der Rundschlinge durch Reibung nicht mehr gegeben!
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Zubehörteile, wie Haken, Ösen 
und Beschlagteile an Seilen, 
Ketten und Hebebändern, sind ab-
lege reif bei

● mechanischen Beschädigungen 
durch Quetschung, Einkerbung, Riss -
bildung,

● Deformation durch Verbiegen, 
Verdrehen oder Eindrücken 
(Bilder 23-20 und 23-21).

Bolzen
in Kettenverbindungsgliedern und Gabel-
kopfverbindungen (siehe Bild 23-1 auf
Seite 69) sind  ebenso zu beurteilen. 
Spätestens nach drei Jahren sollten sie
ausgetauscht werden.

Bild 23-20: Die unteren drei Haken sind mehr
als 10 % geöffnet und damit ablegereif.
10 % sind nicht viel! Aber trotzdem gefährlich!

Bild 23-21:  Der am gereckten Strang tiefer
hängende Haken zeigt, dass der ganze 
Kettenstrang ausgetauscht werden muss. 
Die Maulöffnung ist um 10 % erweitert, 
die Klappe schließt nicht mehr

Anschlagketten und Anschlagseile 
werden zweckmäßigerweise an Gestellen
hängend aufbewahrt. 

Sie müssen trocken und luftig 
sowie gegen die Einwirkung von Witte-
rungs einflüssen und aggressiven 

Stoffen geschützt gelagert werden 
(Bild 24-1).

Es ist zweckmäßig, schwere Anschlag -
mittel mit großen Aufhängeringen 
so in Auf nahmevorrichtungen zu lagern,
dass der Kranfahrer sie direkt 

24 Aufbewahrung von 
Anschlag- und Lastaufnahmemitteln

Bild 24-1: Vorbildliche Aufbewahrung von Seilen und Ketten
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mit dem Kranhaken aufnehmen kann 
(Bild 24-2).

Dadurch ist es nicht mehr notwendig, den
schweren Ring mit der Hand aufzulegen.

Für die Finger entfällt die Quetschgefahr.

Wenn einsträngige Seile und Ketten in
Normalgüte ohne Tragfähigkeitsanhänger
eingesetzt werden, ist es zweckmäßig, 
in der Nähe des Anschlagmittelständers
eine Bela stungstabelle mit den dazu-
gehörigen Tragfähigkeiten anzu bringen.
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Bild 24-2: Abgestellte, gegen Umfallen gesicherte Lastaufnahmemittel

Der „Sachkundige“ wird in der BG-Regel
„Betreiben von Arbeitsmitteln“  
(BGR 500), Kapitel 2.8 mehrfach genannt,
jedoch ist es immer der gleiche 
Sach kun dige? Das kann sein, muss aber
nicht sein.

Sachkundiger ist, wer aufgrund seiner
 fachlichen Ausbildung und Erfahrung aus-
reichende Kenntnisse für die Beurtei lung
der verschiedenen Anschlagmittel und
Lastaufnahmemittel hat und mit den ein-
schlägigen staatlichen Arbeitsschutz -
vorschriften, BG-Vorschriften und allge -
mein anerkannten Regeln der Technik
(z. B. BG-Regeln, DIN-EN-Normen, DIN-
Normen, ISO-Normen) so weit vertraut ist,
dass er den arbeitssicheren Zustand 
von Anschlagmitteln bzw. Lastaufnahme -
mitteln beurteilen kann. Als Sachkundige
können für die  Prüfung neben den Sach -
verständigen für Krane (siehe BGV D 6 
§ 28), die auch häufig die Sachkunde 
für Anschlagmittel und Lastaufnahme -
mittel haben, auch Betriebsingenieure,
Maschinenmeister, Kranmeister oder hier-
für besonders ausgebildetes Fachper -
 so nal heran gezogen werden, sofern sie
Erfah rungen und ausreichende Kennt-
nisse haben.

Als „Muster einer schriftlichen Beauf -
  tra gung“ wird für die befähigten Personen
(Sachkundigen) für Anschlagmittel und
Lastaufnahmemittel ein Vorschlag ge -
macht, der sich einerseits an den Muster -
vordruck für die Übertragung von Unter -
nehmerpflichten anlehnt, andererseits die
Möglichkeit gibt, gezielt die  Aufgaben und

Befugnisse des jeweiligen  Sachkundigen
zu beschreiben. Weil hierin gleichzeitig 
vorgeschlagen wird, die Befugnisse zur
Reparatur und Neubeschaffung mit zu
übertragen, empfiehlt sich die schriftliche
Pflichtenübertragung.

Wer die Ablege kriterien für Anschlagmittel
der BG-Regel  „Betreiben von Arbeits -
mitteln“ (BGR 500), Kapitel 2.8 „Betreiben
von Lastauf nahme einrichtungen im Hebe-
zeugbetrieb“ in Abschnitt 3.13 „Mängel“
und die entsprechenden Normen kennt,
kann im Regelfall mit entsprechenden
Berufs erfahrungen die „Regelmäßigen Prü-
fungen“ nach einem Jahr entspre chend 
§ 40 (1) durchführen.

Für die „Besonderen Prüfungen von
Rundstahlketten“, spätestens nach drei
Jahren, bedarf es jedoch entweder einer
Prüfmaschine bzw. speziellen Belastungs-
ge wichten oder aber einer magnetischen
 Rissprüfeinrichtung. Die Benutzung einer
solchen Einrichtung setzt eine Schulung,
im Regelfall durch den Hersteller des 
Gerätes, und eine entsprechende Seh -
fähigkeit voraus. Häufig werden deshalb
die besonderen Prüfungen für Rundstahl-
ketten Fremdfirmen übergeben, deren
befähigte Personen (Sachkundige) durch
die sehr häufig wiederkehrende Tätig-
keit über ausreichende Erfahrungen ver-
fügen.

Demgegenüber ist für spezielle 
Lastaufnahmemittel, wie Vakuumheber
und Magnete, die genaue Kenntnis 
der Betriebsanleitungen notwendig, um
diese Prüfungen durchzuführen.

25 Aufgaben und Bestellung
einer befähigten Person (Sachkundiger) für 
Anschlagmittel und Lastaufnahmemittel
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Bild 25-1: Muster einer schriftlichen Beauftragung

Betrieb

Schriftliche Beauftragung
als befähigte Person (Sachkundiger) für Anschlagmittel und Lastaufnahmemittel **)

Herr/Frau geb.

Wohnort:

wird in vorstehend genanntem Betrieb als befähigte Person (Sachkundiger) gemäß 
BGR 500, Kapitel 2.8 „Betreiben von Lastaufnahmeeinrichtungen im Hebezeugbetrieb“ beauftragt.

Die Beauftragung gilt für Art der Prüfung, Abschnitt der BGR 500:

� Anschlagketten � 3.15.2.1 Regelmäßig, spätestens jährlich
� 3.15.2.2 Besondere Prüfung, spätestens nach 3 Jahren

� Stahldrahtseile � 3.15.2.1 Regelmäßig, spätestens jährlich
� 3.5.5      Vor dem Hub bei Lasten über 50 t

� Hebebänder/Rundschlingen � 3.15.2.1 Regelmäßig, spätestens jährlich

� Faserseile � 3.15.2.1 Regelmäßig, spätestens jährlich

� Schäkel � 3.15.2.1 Regelmäßig, spätestens jährlich

� Lastaufnahmemittel **), wie Traversen, 
Hebeklemmen, Zangen, Greifer, 
Vakuumheber, Magnete � 3.15.1    Vor der ersten Inbetriebnahme
Sonstige: � 3.15.2.1 Regelmäßig, spätestens jährlich

� Die Beauftragung gilt auch für die außerordentlichen Prüfungen nach 3.15.3 

Er/Sie hat seine/ihre Befähigung zur Beurteilung vorstehend genannter Anschlagmit-
tel/Lastaufnahmemittel **) gegenüber dem Unternehmer nachgewiesen.
Er/Sie ist befugt, entsprechend 3.13.2 mangelhafte Anschlagmittel/Lastaufnahmemittel **) 
der weiteren Benutzung zu entziehen und

– Reparaturen zu veranlassen, soweit ein Betrag von EURO
– Ersatzbeschaffungen zu veranlassen, soweit ein Betrag von EURO

nicht überschritten wird.
Die erforderliche Unterweisung erfolgte durch *)
� Anschlagmittel-Lehrgang von bis
� Lehrgang für von bis
� außerbetriebliche Schulung von bis
� innerbetriebliche Schulung am

Datum Unternehmer Befähigte Person (Sachkundiger)

*) Zutreffendes ankreuzen     **) Nichtzutreffendes streichen

Nach Schadensfällen oder besonderen
 Vorkommnissen, welche die Tragfähigkeit
beeinflussen können sowie nach der 
Instandsetzung sind sowohl Anschlag -
mittel als auch Lastaufnahmemittel 
einer außerordentlichen Prüfung zu 
unterziehen. Ein besonderes Vorkommnis
ist z. B. das Überfahren von Anschlag -
mitteln durch Flurförderzeuge oder das
unbeabsichtigte Aussetzen von Anschlag-
mitteln gegenüber Wärme strahlungen. 
Eine befähigte Person (Sachkundiger) 
für diese Prüfungen muss sich auch die 
inneren Schäden von Anschlagmitteln
vorstellen können, um seine Entschei-
dung zu treffen. 

Ein Schweißrückströmen ausgesetz-
tes Seil hat eben anschließend einen 
inneren, höheren Verschleiß durch even-
tuelle Verschweißungen an den Berüh-
rungs stellen der Litzen! Hier muss er 
seine Befugnis, mangelhafte Anschlag-

mittel der weiteren Benutzung zu ent-
ziehen, umsetzen.

Im Formblatt braucht nur angekreuzt 
zu werden, nachdem die notwendigen
Angaben eingetragen worden sind. 
Man kann jedoch genauso gut eine 
schriftliche Beauftragung nach diesem
Muster erstellen, in der nur die be-
treffenden Anschlagmittel bzw. Last-
aufnahmemittel genannt sind. Mit 
dieser schriftlichen Beauftragung 
wird die Befugnis klar beschrieben 
und das Verantwortungsbewusst-
ein erhöht.

Entsprechend § 11 BetrSichV sind die
durchgeführten Prüfungen zu dokumen-
tieren, zumindest im Umfang wie es 
Abschnitt 3.15.5 „Prüfnachweis“ des 
Kapitels 2.8 „Betreiben von Lastauf-
nahmeeinrichtungen“ der BG-Regel 
„Betreiben von Arbeitsmitteln“ (BGR 500)
vorgibt.
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Persönliche 
Schutzausrüstungen

BGV A 1 „Grundsätze der Prävention“ 
§ 29 Bereitstellung:

(1) Der Unternehmer hat gemäß § 2 der
PSA-Benutzungsverordnung den Ver -
sicherten geeignete persönliche Schutz -
ausrüstungen bereitzustellen; vor der Be-
reitstellung hat er die Versicherten
anzuhören.

(2) Der Unternehmer hat dafür zu sorgen,
dass die persönlichen Schutzausrü s tun  -
gen den Versicherten in ausreichender
Anzahl zur persönlichen Verwendung für
die Tätigkeit am Arbeitsplatz zur Ver fü -
gung gestellt werden. Für die bereitge -
stellten persön lichen Schutzaus rüs tun gen
müssen EG-Konformitätserklä rungen vor-
liegen. Satz 2 gilt nicht für Haut schutz -
mittel und nicht für per sön liche Schutz -
ausrüstungen, die vor dem 1. Juli 1995
erworben wurden, sofern sie den vor 
dem 1. Juli 1992 geltenden Vorschriften
entsprechen.

BGV A 1 § 30 Benutzung:

(1) Der Unternehmer hat dafür zu sorgen,
dass persönliche Schutzaus rüstungen
entsprechend bestehender Tragezeit -
be grenzungen und Gebrauchsdauern be-
stimmungsgemäß benutzt werden.

(2) Die Versicherten haben die per sön -
lichen Schutzausrüstungen bestim mungs  -
gemäß zu benutzen, regelmäßig auf ihren
ordnungsgemäßen Zustand zu prüfen 
und festgestellte Mängel dem Unterneh-
mer unverzüglich zu melden.

BGV A 1 § 23 Maßnahmen gegen 
Einflüsse des Wettergeschehens:

Beschäftigt der Unternehmer Versicherte
im Freien und bestehen infolge des 
Wet tergeschehens Unfall- und Gesund-
heitsgefahren, so hat er geeignete Maß-
nah men am Arbeitsplatz vorzusehen, 
geeignete organisatorische Schutzmaß -
nahmen zu treffen oder erforderlichenfalls
persön liche Schutzausrüstungen zur 
Verfügung zu stellen.

BGR A 1 § 23 (Auszug)

Mit Unfallgefahren bei Arbeiten im Außen-
bereich ist infolge des Wetterge schehens
zu rechnen, wenn z. B. aufgrund von

● Vereisung, Raureif oder starkem Regen
Verkehrswege und Arbeitsplätze nicht
mehr sicher begangen werden können,

● starkem Wind Lastentransporte nicht
mehr sicher durchgeführt werden 
können,

● starkem Nebel die Sichtweite 
eingeschränkt wird,

● Gewittern oder Stürmen der Auf-
enthalt auf exponierten Arbeitsplätzen, 
z. B. Turmdrehkrane, Gerüste, 
Fahrgeschäfte von Schaustellern, 
mit Gefahren verbunden ist.

Abwendung von Unfallgefahren infolge
des Wettergeschehens

Maßnahmen zur Abwendung von Unfall -
gefahren sind getroffen, wenn z. B.

● Verkehrswege und Arbeitsplätze bei
Vereisung oder Raureif mittels 
Streu mittel oder durch Entfernen der
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26 Aus den BG-Vorschriften 
und der Betriebssicherheitsverordnung

Ver ei sung oder des Raureifes ohne 
die Ge fahr des Ausgleitens sicher be-
gehbar gemacht werden,

● dem Wind ausgesetzte Krane nicht
über die vom Kranhersteller fest-
ge legten Grenzen hinaus betrieben
werden und rechtzeitig, spätestens
bei Erreichen der für den Kran kriti -
schen Windge schwindigkeit und 
bei Arbeitsschluss, durch die Wind -
siche rung festgelegt werden, (siehe
§ 30 Abs. 6 Satz 1 der Unfallverhü tungs -
vorschrift „Krane“ [BGV D 6])

● bei starkem Regen, Gewitter, 
Sturm oder starkem Nebel die Arbeiten
unterbrochen werden.

Unterweisungspflicht

BGV A 1 § 4 Unterweisung 
der Versicherten:

(1) Der Unternehmer hat die Versicherten
über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei
der Arbeit, insbesondere über die mit ihrer
Arbeit verbundenen Gefährdun gen und die
Maßnahmen zu ihrer Verhü tung, entspre -
chend § 12 Abs. 1 Arbeitsschutz gesetz 
sowie bei einer Arbeitnehmer über lassung
entsprechend § 12 Abs. 2 Arbeits schutz-
gesetz zu unterweisen; die Unter weisung
muss erforderlichenfalls wiederholt werden,
mindestens aber einmal jährlich erfolgen;
sie muss doku mentiert werden.

(2) Der Unternehmer hat den Versicherten
die für ihren Arbeitsbereich oder für ihre
Tätigkeit relevanten Inhalte der geltenden
Unfallverhütungs vorschriften und BG-

Regeln sowie des ein schlä gigen staat-
lichen Vorschriften- und Regelwerks 
in verständlicher Weise zu vermitteln.

BGR A 1 § 4 (2) (Auszug):

Die Inhalte sind so zu vermitteln, dass 
sie von den Versicherten verstanden 
werden. Ist eine sprachliche Verständi -
gung nicht ausreichend, sind andere 
ge eignete Kommunikationsmittel, z. B.
Skizzen, Fotos, Videos, einzusetzen. Ein
Aushändigen der Vorschriften oder Regeln
reicht nicht aus. Der Unternehmer hat sich
zu vergewissern, dass die Versicher ten
die Inhalte verstanden haben.

Dies kann z. B. durch
● das Stellen von Verständnisfragen 

an den Versicherten,
● Vorführenlassen 

des Handlungsablaufes durch 
den Versicherten,

● Beobachtung der Arbeitsweise 
des Versicherten 

erfolgen.

BetrSichV § 9 Unterrichtung 
und Unterweisung:

(1) Bei der Unterrichtung der Beschäf-
tig ten nach § 81 des Betriebsverfas -
sungs gesetzes und § 14 des Arbeits -
schutz gesetzes hat der Arbeitgeber die
erforderlichen Vorkehrungen zu treffen,
damit den Beschäftigten

1. angemessene Informationen, 
insbesondere zu den sie betreffenden 
Gefahren, die sich aus den in ihrer 
unmittelbaren Arbeitsumgebung vor -
handenen Arbeitsmitteln ergeben, 
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auch wenn sie diese Arbeitsmittel 
nicht selbst benutzen und 

2. soweit erforderlich, Betriebs an wei -
sun gen für die bei der Arbeit benutz-
ten Arbeitsmittel in für sie verständ -
licher Form und Sprache zur Verfü-
gung stehen. Die Betriebsanweisungen
müs sen mindestens Angaben über 
die Einsatzbedingungen, über abseh -
bare Betriebsstörungen und über 
die be  züg lich der Benutzung des Ar-
beits mittels vorliegenden Erfahrun gen
enthalten.

(2) Bei der Unterweisung nach § 12 des
Arbeitsschutzgesetzes hat der Arbeit -
geber die erforderlichen Vorkehrungen 
zu treffen, damit

1. die Beschäftigten, die Arbeitsmittel 
benutzen, eine angemessene Unter -
weisung insbesondere über die mit 
der Benutzung verbundenen Gefahren
erhalten und

2. die mit der Durchführung von Instand -
setzungs-, Wartungs- und Umbau -
arbeiten beauftragten Beschäftigten 
eine angemessene spezielle Unter-
weisung erhalten.

Beauftragung

BetrSichV Anhang II 2.5:

Die Benutzung der Arbeitsmittel bleibt da -
zu geeigneten, unterwiesenen oder beauf-
tragten Beschäftigten vorbehalten. Trifft
dies für Beschäftigte nicht zu, dürfen diese
Arbeitsmittel nur unter Aufsicht der Be-
schäftigten nach Satz 1 benutzt werden.

BGR 500 „Betreiben von Arbeits -
mitteln“ Kapitel 2.8, Abschnitt 3.2:

Der Unternehmer darf mit der selbst stän -
digen Anwendung von Lastauf nahme -
einrichtungen nur Personen beauftragen,
die mit diesen Aufgaben vertraut sind.

Erläuterung: Mit diesen Arbeiten vertraut
sein schließt mit ein, dass die betreffen -
den Personen entsprechend der Aufga -
benstellung unterwiesen worden sind und
die Betriebsanleitung sowie die in frage
kom menden betrieblichen An wei sungen
ken nen und dass insbesondere folgende
Kenntnisse und Fertigkeiten vermittelt
werden:

● Abschätzen des Gewichtes der Last,

● Abschätzen der Schwerpunktlage 
von Lasten,

● Kenntnisse über zur Verfügung 
stehende Anschlagmittel,

● Tragfähigkeit von Anschlagmitteln in
Abhängigkeit von der Zahl der Stränge,
Anschlagart und Neigungswinkel,

● Auswahl geeigneter Anschlagmittel,

● Sicherung gegen unbeabsichtigtes 
Aushängen,

● Verhalten beim Anschlagen, Anheben
und Transport,

● Zeichengebung,

● Vermeidung von Schäden
an Anschlagmitteln, Kantenschutz,

● Verhalten beim Absetzen und Lösen 
der Anschlagmittel,

● Ablegereife von Anschlagmitteln, 
Prüfung,

● Aufbewahrung von Anschlagmitteln.
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Befolgung von Weisungen 
des Unternehmers

BGV A 1 § 15 Allgemeine Unter -
stützungspflichten und Verhalten:

(1) Die Versicherten sind verpflichtet, 
nach ihren Möglichkeiten sowie gemäß
der Unterweisung und Weisung des 
Un ter nehmers für ihre Sicherheit und 
Ge sund heit bei der Arbeit sowie für 
Sicher heit und Gesundheitsschutz der -
jenigen zu sorgen, die von ihren Hand-
lun gen oder Unterlassungen betroffen
sind. Die Ver sicherten haben die Maß -
nah men zur Verhütung von Arbeitsun-
fäl len, Berufs krankheiten und arbeits-
bedingten Gesundheitsgefahren sowie
für eine wirk same Erste Hilfe zu unter-
stützen. Versi cher te haben die ent-
sprechenden Anwei sungen des Unter-
nehmers zu befolgen.

Die Versicherten dürfen erkennbar gegen
Sicherheit und Gesundheit ge richtete
Weisungen nicht befolgen.

Gegenseitige Gefährdung

BGV A 1 § 6 Zusammenarbeit mehre-
rer Unternehmer:

(1) Werden Beschäftigte mehrerer 
Unter nehmer oder selbstständige Einzel -
unter nehmer an einem Arbeitsplatz tä-
tig, haben die Unternehmer hinsichtlich 
der Sicher heit und des Gesundheitsschut-
zes der Beschäftigten, insbesondere 
hin sicht  lich der Maßnahmen nach § 2 
Abs. 1, ent  spre chend § 8 Abs. 1 Arbeits -
schutzge setz zu sammenzuarbeiten. 

Insbeson dere haben sie, soweit es 
zur Vermeidung einer möglichen 
gegensei tigen Gefähr dung erforderlich
ist, eine Person zu be stimmen, die die 
Arbeiten aufeinander abstimmt; zur 
Abwehr besonderer Gefah    ren ist sie mit 
entsprech en der Wei sungs befugnis 
auszustatten.

BGR A 1 § 6 (Auszug):

Beschäftigte mehrerer Unternehmer 
wer den an einem Arbeitsplatz tätig, 
wenn sich Tätigkeiten eines dieser Unter -
nehmer aufgrund der räumlichen oder
zeitlichen Nähe auf Beschäftigte eines
anderen Unternehmers auswirken 
können.

Gegenseitige Gefährdungen

Gegenseitige Gefährdungen liegen 
vor, wenn sich die Tätigkeit eines 
Be schäftig ten auf einen Beschäftigten 
eines anderen Unternehmens so 
auswirkt, dass die Möglichkeit eines 
Unfalles oder eines Gesundheits -
schadens besteht.

Besondere Gefahr bei Zusammen -
arbeit mehrerer Unternehmer oder
selbst ständiger Einzelunternehmer

Der Begriff „besondere Gefahr“ be -
schreibt eine Sachlage, bei der der Ein-
tritt eines Schadens ohne zusätzliche
Schutz maß nahmen sehr wahrscheinlich
ist oder sein Eintritt nicht mehr abge-
wendet werden kann und der Schaden
nach Art und Umfang besonders schwer
ist, z. B.
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● Montagearbeiten, bei denen vorhan-
dene Abdeckungen und Absturz-
sicherungen entfernt werden müssen 
(Absturzgefahr), z. B. an Aufzug-
schächten, ...

● Aufnehmen und Absetzen von 
Lasten neben Gerüsten mit 
Hilfe eines Kranes (Gefahr des 
Verhängens), …

● Arbeiten im Gefahrenbereich von 
Erdbaumaschinen (Gefahr des Über-
fahrens und Einquet schens), …

● Arbeiten übereinander ohne 
Schutz dach (Gefahr durch 
herabfallende oder abgeworfene 
Gegenstände), …

Weisungsbefugnis

Kommen die Unternehmer zu dem
Ergeb nis, dass besondere Gefahren 
vorliegen, ist die zur Abstimmung 
bestellte Person mit Weisungsbefugnis
auszustatten.

Diese Befugnis beinhaltet Anweisun -
gen … sowohl gegenüber Beschäftig-
ten des eigenen als auch eines anderen
Unter nehmens …

Beseitigung von Mängeln

BGV A 1 § 16 Besondere 
Unterstützungspflichten:

(1) Die Versicherten haben dem Unter -
neh mer oder dem zuständigen Vor-
gesetz ten jede von ihnen festgestellte
un mittel bare erhebliche Gefahr für 
die Sicher heit und Gesundheit sowie 

jeden an den Schutzvorrichtungen und
Schutz syste men festgestellten Defekt
unver züglich zu melden. Unbeschadet
dieser Pflicht sollen die Versicherten 
von ihnen festge stellte Gefahren für 
Sicherheit und Ge sundheit und Mängel
an den Schutz vor richtungen und 
Schutzsystemen auch der Fachkraft 
für Arbeitssicherheit, dem Betriebs arzt
oder dem Sicherheits beauftragten 
mitteilen.

(2) Stellt ein Versicherter fest, dass 
im Hinblick auf die Verhütung von
Arbeits unfällen, Berufskrankheiten und 
arbeitsbedingten Gesundheitsge-
fahren

● ein Arbeitsmittel oder eine 
sonstige Einrichtung einen Mangel 
aufweist,

● Arbeitsstoffe nicht einwand-
frei verpackt, gekennzeichnet oder 
beschaffen sind

oder

● ein Arbeitsverfahren oder 
Arbeitsabläufe Mängel aufweisen

hat er, soweit dies zu seiner Arbeits  -
auf gabe gehört und er über die not-
wen dige Befähigung verfügt, den fest -
gestellten Mangel unverzüglich zu 
be seitigen. An dern falls hat er den Man-
gel dem Vor ge setzten unverzüglich zu
melden.

BGR 500 Kapitel 2.8, 
Abschnitt 3.13 „Mängel“:

(1) Versicherte, die Lastaufnahmeein -
 rich tungen anwenden, haben diese 

während des Gebrauchs auf augenfällige
Mängel hin zu beobachten.

(2) Der Unternehmer hat dafür zu sorgen,
dass Lastaufnahmeeinrichtungen 
mit Mängeln, die die Sicherheit beein -
träch tigen, der weiteren Benutzung 
entzogen werden.

BGR 500 Kapitel 2.8 Abschnitt 3.14:

Der Unternehmer hat dafür zu sorgen,
dass Instandsetzungsarbeiten an
Lastauf nahmeeinrichtungen nur von 
Personen durchgeführt werden, welche
die hierfür notwendigen Kenntnisse 
und Fähigkeiten besitzen.

Bestimmungsgemäße 
Verwendung von Einrichtungen

BGV A 1 § 17 Benutzung von 
Einrichtungen, Arbeitsmitteln und 
Arbeitsstoffen:

Versicherte haben Einrichtungen, 
Arbeits mittel und Arbeitsstoffe sowie
Schutzvor rich  tungen bestimmungs -
gemäß und im Rahmen der ihnen über -
tragenen Arbeitsaufgaben zu be-
nutzen.

Angehobene Teile

BetrSichV Anhang I 2.12:

Sind Instandsetzungs- und Wartungs -
arbeiten unter angehobenen Teilen 
oder Arbeitseinrichtungen erforderlich, 

so müssen diese mit geeigneten Ein-
rich tungen gegen Herabfallen gesichert
werden können.

Aufenthaltsverbote

BGV A 1 § 18 Zutritts- 
und Aufenthaltsverbote:

Versicherte dürfen sich an gefähr-
lichen Stellen nur im Rahmen der ihnen 
übertragenen Aufgaben aufhalten.

Was „gefährliche Stellen“ sind, richtet
sich nach den Betriebsverhältnissen, 
der speziell verrichteten Tätigkeit und
den Arbeitsschutzvorschriften.

Gefährliche Stellen sind z. B.

● Bereiche unter schwebenden Lasten, 
z. B. Krantransport,

● Fahr- und Schwenkbereiche 
von Fahrzeugen und ortsveränder -
lichen Arbeitsmaschinen, 
wie Hubarbeitsbühnen, Bagger,

● unübersichtliche Verkehrs- 
und Transportbereiche.

Zutritts- und Aufenthaltsverbote 
können betrieblich in jeder Weise ge-
regelt werden, die der Gefährdung
und den praktischen Bedürfnissen 
angemessen sind. Die Regelung kann
vom Anbringen von Verbotszeichen 
bis zur Bewachung reichen.

Dies gilt in gleicher Weise entspre -
chend BGR A 1 § 9 für unbefugte Per -
so nen, die in diesen Bereichen oder 
auf Baustellen und in Lagerbereichen 
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mit Fremdanlieferungen eine Gefahr 
für Sicherheit und Gesundheit für sich 
selbst und für Versicherte entstehen 
lassen.

Zutritts- und Aufenthaltsverbote

BGV D 6 „Krane“

(9) Der Kranführer soll Lasten nicht über
Personen hinwegführen. Bei Verwendung
von Lastaufnahmeeinrichtungen, die 
die Last durch Magnet-, Reib- oder
Saugkräfte ohne zusätzliche Sicherung
halten sowie bei Kranen ohne selbsttätig 
wirkende Hub- oder Auslegereinzieh -
werksbremse darf er die Last nicht über
Personen hinwegführen.

Entsprechend dieser Vorschrift, die sich
an den Kranfahrer wendet, dürfen sich
Versicherte nicht in diese Bereiche 
hineinbewegen. Deshalb ist das Ver-
bot des Aufenthaltes von Personen im 
Gefahrenbereich der Transportvorgänge
und die Absperrung des Gefahren -
be reiches eine der zusätzlichen 
Sicherungen für diese Transporte.

Verbot, auf der Last
mitzufahren

BGV D 6 § 36:

(1) Der Kranführer darf Personen mit der
Last oder der Lastaufnahmeeinrichtung
nicht befördern.

Wir wünschen Ihnen, dass Sie nach dem
Durch arbeiten dieses Heftes Ihre verant-
wortungsvolle Tätigkeit leichter, erfolg -
reicher und unfallfrei durchführen können.
Unfallfrei werden Sie arbeiten können,
wenn Sie „Respekt“ vor bewegten Lasten
haben und Unregelmäßigkeiten mit ein-
kalkulieren. 

Der Umgang mit Anschlagmitteln ist 
einfach, wenn man sich an die wenigen
dargestellten Regeln hält.
Es ist notwendig, sich als Anschläger 
praktisch und theoretisch auszubilden.
Mit dem Durcharbeiten dieses Heftes 
haben Sie dazu schon einen guten 
Schritt getan.

27 Schlussbetrachtung

Geeignete Anschlagmittel

+ transportgerecht
konstruiertes Ladegut

+ ausgebildete Anschläger
am sicheren Standort

= sicherer Transport
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28.1 Gesetze und Verordnungen
● Geräte- und Produktsicherheitsgesetz (GPSG)
● Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG)
● Maschinenschutzverordnung (9. GPSGV)
● Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)
● Verordnung über die Benutzung persönlicher Schutzausrüstungen

28.2 Unfallverhütungsvorschriften
● „Grundsätze der Prävention“ (BGV A 1)
● „Krane“ (BGV D 6)
● „Winden, Hub- und Zuggeräte“ (BGV D 8)
● „Lastaufnahmeeinrichtungen im Hebezeugbetrieb“ (VBG 9a nunmehr BGR 500 

„Betreiben von Arbeitsmitteln“ Kapitel 2.8)

28.3 BG-Regeln und BG-Informationen
● „Grundsätze der Prävention“ (BGR A 1)
● „Rundstahlketten als Anschlagmittel in Feuerverzinkereien“ (BGR 150)
● „Gebrauch von Anschlag-Drahtseilen“ (BGR 151)
● „Gebrauch von Anschlag-Faserseilen“ (BGR 152)
● „Benutzung von Schutzkleidung“ (BGR 189)
● „Benutzung von Fuß- und Knieschutz“ (BGR 191)
● „Benutzung von Kopfschutz“ (BGR 193)
● „Benutzung von Gehörschutz“ (BGR 194)
● „Benutzung von Schutzhandschuhen“ (BGR 195 )
● „Einsatz von persönlichen Schutzausrüstungen gegen Absturz“ (BGR 198)
● „Betreiben von Arbeits mitteln“ (BGR 500)
● „Belastungstabellen für Anschlagmittel aus Rundstahlketten, Stahldrahtseilen, Rund -

schlingen, Chemiefaserhebebändern, Chemie faserseilen, Naturfaserseilen“ (BGI 622)
● „Gebrauch von Hebebändern und Rundschlingen aus Chemiefasern“ (BGI 873)

28.4 DIN-Normen
Anschlagseile aus Stahldraht
● DIN EN 12385 „Drahtseile aus Stahldrähten – Sicherheit“

Teil 1 „Allgemeine Anforderungen“
Teil 2 „Begriffe, Bezeichnungen und Klassifizierung“
Teil 4 „Litzenseile für allgemeine Verwendungszwecke“

28 Vorschriften und Regeln

● DIN EN 13411 „Endverbindungen für Drahtseile aus Stahldraht – Sicherheit“
Teil 1 „Kauschen für Anschlagseile aus Drahtseilen“
Teil 2 „Spleißen von Seilschlaufen für Anschlagseile“
Teil 3 „Pressklemmen und Verpressen“
Teil 4 „Vergießen mit Metall und Kunstharz“
Teil 5 „Drahtseilklemmen mit U-förmigem Klemmbügel“ 
(Anhang A: ehemalige DIN 1142)
Teil 6 „Asymmetrische Seilschlösser“

● DIN EN 13414 „Anschlagseile aus Stahldrahtseilen – Sicherheit“
Teil 1 „Anschlagseile für allgemeine Hebezwecke“
Teil 2 „Vom Hersteller zu liefernde Informationen über Gebrauch und Instandhaltung“
Teil 3 „Grummets und Kabelschlag-Anschlagseile“

Für in Betrieb befindliche Anschlag seile aus Stahldraht nach alter Norm: 
● DIN 3088 „Drahtseile aus Stahldrähten; Anschlagseile im Hebezeugbetrieb; 

Sicherheitstechnische Anforderung und Prüfung“ (zurückgezogen)

Anschlag-Faserseile
● DIN EN 1492 „Textile Anschlagmittel – Sicherheit“

Teil 4 „Anschlag-Faserseile für allgemeine Verwendung aus Natur und 
Chemie faserseilen“ (04/04)

Anschlagketten
● DIN EN 818 „Kurzgliedrige Rundstahlketten für Hebezwecke, Sicherheit“;

Teil 1 „Allgemeine Abnahmebedin gungen“
Teil 2 „Mitteltolerierte Rundstahlketten für Anschlagketten, Güteklasse 8“
Teil 3 „Mitteltolerierte Rundstahlketten für Anschlagketten, Güteklasse 4“
Teil 4 „Anschlagketten, Güteklasse 8“
Teil 5 „Anschlagketten, Güteklasse 4“
Teil 6 „Anschlagketten, Festlegungen zu Informationen über Gebrauch und 
Instandhaltung, die vom Hersteller zur Verfügung zu stellen sind“

● DIN EN 1677 „Einzelteile für Anschlagmittel – Sicherheit“
Teil 1 „Geschmiedete Einzelteile, Güteklasse 8“
Teil 4 „Einzelglieder, Güteklasse 8“
Teil 6 „Einzelglieder, Güteklasse 4“

● DIN 685 T 1 „Geprüfte Rundstahlketten; Begriffe“
T 2 „Geprüfte Rundstahlketten; sicherheitstechnische Anforderungen“
T 3 „Geprüfte Rundstahlketten; Prüfung“
T 4 „Geprüfte Rundstahlketten; Kennzeichnung; Prüfzeugnisse“
T 5 „Geprüfte Rundstahlketten; Benutzung“

● DIN 695 „Rundstahlketten; Hakenketten, Ringketten“
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● DIN 5687 T 1 „Rundstahlketten, Güteklasse 5, nicht lehrenhaltig, geprüft“
● DIN 5688 T 1 „Anschlagketten; Hakenketten, Ringketten, Güteklasse 5“
● DIN 5688 T 3 „Anschlagketten: Einzelglieder Güteklasse 8“ 
● DIN 32891 „Rundstahlketten, Güte klasse 2, nicht lehrenhaltig, geprüft“
● PAS 1061 „Rundstahlketten für Anschlagketten, Güte klasse 10“

Rundstahlketten für Hebezeuge
● DIN EN 818 „Kurzgliedrige Rundstahlketten für Hebezwecke, Sicherheit“ Teil 7 

„Feintolerierte Ketten für Hebezeuge, Güteklasse T (Ausführung T, DAT, DT)“

Hebebänder
● DIN EN 1492 „Textile Anschlagmittel – Sicherheit“

Teil 1 „Flachgewebte Hebebänder aus Chemiefasern für 
allgemeine Verwendungszwecke“
Teil 2 „Rundschlingen aus Chemiefasern für allgemeine Verwendungszwecke“

● DIN 60005 „Textile Anschlagmittel – Sicherheit – Einweg-Hebebänder aus Chemiefasern
für allgemeine Verwendungszwecke“

Lasthaken, Lastaufnahmeeinrichtungen
● DIN EN 1677 „Einzelteile für Anschlagmittel – Sicherheit“

Teil 1 „Geschmiedete Einzelteile, Güteklasse 8“
Teil 2 „Geschmiedete Haken mit Sicherungsklappe, Güteklasse 8“
Teil 3 „Geschmiedete selbstverriegelnde Haken, Güteklasse 8“
Teil 5 „Geschmiedete Haken mit Sicherungsklappe, Güteklasse 4“

● DIN EN 13 155 „Krane – Sicherheit – Lose Lastaufnahmeeinrichtungen“
● DIN 7540 „Ösenhaken, Güteklasse 5“
● DIN 7541 „Anschlagmittel; Ösenhaken mit großer Öse, Güteklasse 5“
● DIN 15106 „Lasthaken für Hebezeuge; Hakenmaulsicherung für Einfachhaken“
● DIN 15404 T 1 „Lasthaken für Hebezeuge; Technische Lieferbedingungen 

für geschmiedete Lasthaken“
● DIN 82017 „Ladehaken“

Schäkel
● DIN EN 13889 „Geschmiedete Schäkel für allgemeine Hebezwecke – 

Gerade und geschweifte Schäkel, Güteklasse 6 – Sicherheit“
● DIN 82101 „Schäkel, Normalausführung“
● DIN 82016 „Ladeschäkel“
● DIN 82003 T 2 „Ladegeschirr; Zubehör und Beschlagteile; 

Technische Lieferbedingungen“

Notizen
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Maschinenbau- und Metall-Berufsgenossenschaft 
Hütten- und Walzwerks-Berufsgenossenschaft 

33602 Bielefeld · Oberntorwall 13/14
Telefon 0521 967047-4
Telefax 0521 96704-99 
E-Mail: ad.bielefeld@mmbg.de
06842 Dessau-Roßlau · Raguhner Straße 49 b
Telefon 0340 2525-104
Telefax 0340 2525-362
E-Mail: ad.dessau@mmbg.de
44263 Dortmund · Semerteichstraße 98 
Telefon 0231 4196-128
Telefax 0231 4196-199
E-Mail: ad.dortmund@mmbg.de
01109 Dresden · Zur Wetterwarte 27
Telefon 0351 886-3213
Telefax 0351 886-4576
E-Mail: ad.dresden@mmbg.de

40239 Düsseldorf · Graf-Recke-Straße 69
Telefon 0211 8224-838
Telefax 0211 8224-844
E-Mail: ad.duesseldorf@mmbg.de
51065 Köln · Berg. Gladbacher Straße 3
Telefon 0221 6784-265
Telefax 0221 6784-222
E-Mail: ad.koeln@mmbg.de
04109 Leipzig · Elsterstraße 8 a
Telefon 0341 12991-17
Telefax 0341 12991-11
E-Mail: ad.leipzig@mmbg.de
39104 Magdeburg · Ernst-Reuter-Allee 45
Telefon 0391 53229-13
Telefax 0391 53229-11
E-Mail: ad.magdeburg@mmbg.de

Außendienststellen der Präventionsabteilung

40210 Düsseldorf · Kreuzstraße 45
Telefon 0211 8224-0 · Telefax 0211 8224-545

E-Mail: praevention@mmbg.de

Präventionsabteilung

Präventionshotline

40210 Düsseldorf · Kreuzstraße 45
Telefon 0211 8224-0 · Telefax 0211 8224-444

Internet: www.mmbg.de · www.hw-bg.de

Berufsgenossenschaft Metall Nord Süd

55130 Mainz · Wilh.-Theodor-Römheld-Str. 15
Telefon 0800 999 0080-2 (freecall)
Telefax 06131 802-12800

E-Mail: best@bgmet.de
Internet: www.bg-metall.de

05
.10

Federführung: Maschinenbau- und Metall-Berufsgenossenschaft

40210 Düsseldorf · Kreuzstraße 45 
Telefon 0211 8224-0 · Telefax 0211 8224-444 und -545
Internet: www.vmbg.de

BG
Vereinigung der Metall-
Berufsgenossenschaften

Weitere Informationsschriften finden Sie auf der DVD 
„Prävention – Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz“. 


